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Änderung im Führerausweis  

Antrag Aufhebung der Leistungsbeschränkung Kategorie A 35kW 
Stand 01.01.2021 

 

1. Personalien der gesuchstellenden Person 

Name:       Vorname:       

Strasse/Nr.:       PLZ/Ort:       

Geburtsdatum:       Heimatort:       

Telefon P.:       Telefon G.:       
 
 

2. Angaben zur gewünschten Dienstleistung 

Wichtiger Hinweis: Grundsätzlich ist für die Aufhebung der Leistungsbeschränkung 

35kW eine klaglose Fahrpraxis und eine praktische Prüfung zu bestehen. Im Über-

gangsrecht bezüglich die Verordnungsänderung vom 14. Dezember 2018 gibt es Er-

leichterungen. Für eine prüfungsfreie Aufhebung der Leistungsbeschränkung müssen 

folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

 

Im Besitz des 

Führerausweises 

Gewünschte  

Änderung 
Anforderungen / Voraussetzungen  

Kat. A35kW 
Aufhebung der 

Beschränkung 35kW 

1. War im Besitz eines Lernfahrausweises 

Kat. A35kW ausgestellt bis 31.12.2020 

2. Praktische Prüfung Kat. A35kW 

absolviert und bestanden bis 

30.06.2021 

3. Zwei Jahre klaglose Fahrpraxis 

vorausgesetzt 

 

Kat. A25kW Änderung auf 35kW 

Führerausweis der Kat. A25kW 

vorhanden (Keine klaglose Fahrpraxis er-

forderlich) 

 

 
 
 

 
 

4. Gebühren über die Änderung des Ausweises 

Führerausweis im Kreditkartenformat (FAK) Fr. 30.- 

 

 

 

Datum:       Unterschrift: _______________________________ 

3. Notwendige Unterlagen 

- Ausgefülltes und unterschriebenes Formular 
- Führerausweis im Original 
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